
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/12/13 7Ob671/84,
3Ob573/90 (3Ob1514/90), 3Ob567/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1984

Norm

KO §30 Abs1 Z1

Rechtssatz

Unabhängig von einer klagbaren Verp5ichtung des Kreditnehmers zur Scha6ung einer Aufrechnungslage liegt beim

revolvierenden Kontokorrentkredit keine Begünstigung des Kreditgebers vor, wenn der Kreditnehmer im Rahmen des

Kredithöchstbetrages über einen Eingang wieder verfügt und es insoweit bis zur Konkurserö6nung zu keiner

Reduktion des Debetsaldos kommt. Eine Anfechtung ist daher nur hinsichtlich jener Tilgungen zulässig, die dazu

geführt haben, daß der tatsächliche Debetstand bis zur Konkurserö6nung unter den Kredithöchstrahmen gesunken

ist.
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